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 Veröffentlicht am 27.07.1994

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

39/03 Doppelbesteuerung

Norm

DBAbk USA 1957 Art10;

EStG 1972 §99 Abs1 Z1;

OECD-MusterAbk 1963 Art17;

OECD-MusterAbk 1977 Art17;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):91/13/0203 Besprechung in:SWI 3/2004, 99

- 107;

Rechtssatz

Ausführungen, wonach anders als nach innerstaatlichem Recht in zwischenstaatlich-steuerrechtlicher Betrachtung für

die Beurteilung des inländischen Besteuerungsrechtes und der AbfuhrpAicht des inländischen Veranstalters zwischen

jenen Fällen zu unterscheiden ist, in denen eine vertragliche Rechtsbeziehung zwischen dem österreichischen

Veranstalter und dem ausländischen Künstler besteht, und jenen Fällen, in denen dies nicht der Fall ist. Für die

erstgenannten Fälle besteht im Regelfall österreichisches Besteuerungsrecht und SteuerabzugspAicht des

österreichischen Veranstalters. Anders hingegen verhält es sich in jenen Fällen, in welchen es an einer vertraglichen

Rechtsbeziehung zwischen dem AbgabepAichtigen und dem ausländischen Künstler fehlt. In diesen Fällen ist das nach

dem in Betracht kommenden DBAbk grundsätzlich bestehende österreichische Besteuerungsrecht im Wege des nach §

99 Abs 1 Z 1 EStG 1972 vorzunehmenden Steuerabzuges zwischenstaatlich nur dann rechtmäßig anzuwenden, wenn

das DBAbk mit jenem Staat, in welchem der das Gesamtentgelt für die Produktion beanspruchende Unternehmer

seinen Wohnsitz (die Produktionsgesellschaft ihren Sitz) hat, en "internationalen KünstlerdurchgriH" iSd Art 17 Z 2 des

OECD-MusterAbk 1977 vorsieht (Hinweis Loukota, Besteuerung ausländischer Künstler, SWI 1991, 315 ff).
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